
Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 25. August 2010

1238. Regionaler Richtplan Oberland 
(Siedlung und Landschaft,  Versorgung / Entsorgung / 
öffentliche Bauten und Anlagen, Änderung)

Mit RRB Nr. 2257/1998 wurde der regionale Richtplan Oberland neu
festgesetzt. Am 25. März 2009 hat die Delegiertenversammlung der Pla-
nungsgruppe Zürcher Oberland (PZO) die Änderung des regionalen
Richtplanes Oberland (Siedlung und Landschaft, Versorgung / Entsor-
gung / öffentliche Bauten und Anlagen) betreffend die Streichung des
Gebiets für öffentliche Bauten und Anlagen für Spital und Bezirks -
gebäude Pfäffikon, die Festlegung des Pflegezentrums Geratrium als
Ersatz für das Spital Pfäffikon sowie die Festlegung des Jugendheimes
Triemenhof in Hinwil zur Festsetzung durch den Regierungsrat ver -
abschiedet. Gegen diesen Beschluss ist gemäss Beschluss des Bezirks -
rates Hinwil vom 5. Mai 2010 kein Rechtsmittel eingegangen. Mit
Schreiben vom 11. Mai 2010 ersucht die PZO um Festsetzung der Än-
derung des regionalen Richtplanes.

Streichung Gebiet für öffentliche Bauten und Anlagen für Spital 
und Bezirksgebäude Pfäffikon sowie Festlegung Pflegezentrum 
Geratrium als Ersatz für das Spital Pfäffikon

Grundsätzlich ist es sinnvoll, dort grössere Gebiete für öffentliche
Bauten und Anlagen festzulegen, wo die dafür entsprechenden Voraus-
setzungen geschaffen oder erhalten werden sollen. Da das Spital Pfäf -
fikon seinen Betrieb bereits vor zehn Jahren eingestellt hat und nicht
mehr auf der Spitalliste des Kantons aufgeführt ist, vom Vorhaben einer
neuen Mittelschule abgesehen wurde sowie für den südlichen Teil des
Gebietes kein Bedarf besteht, ist die Streichung des Gebiets für öffent-
liche Bauten und Anlagen gerechtfertigt.

Die Standortsicherung und Abstimmung mit den Bauten von kanto-
naler Bedeutung bleibt durch die im kantonalen Richtplan festgelegten
zwei Objekte Bezirksgebäude und Bezirksgefängnis Pfäffikon gewähr-
leistet.

Auf dem nördlichen Teil des Gebiets wird heute das Pflegezentrum
Geratrium betrieben. Als Ersatz für das Spital Pfäffikon wird der Stand-
ort des Pflegezentrums Geratrium im regionalen Richtplan festgelegt.
Der nicht mehr benötigte Teil des Gebiets soll einer Wohnzone zuge-
wiesen werden.
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Festlegung Jugendheim Triemenhof
Der vom Bundesamt für Sozialversicherung und vom kantonalen

 Sozialamt anerkannte Verein Zürcher Eingliederung beabsichtigt, zu-
sätzlichen Wohnraum für die Ausbildung von intellektuell schwächer
begabten Jugendlichen in der Landwirtschaft zu schaffen. Die erforder-
lichen Ausbauten des Triemenhofes sind nur gestützt auf einen Eintrag
im regionalen Richtplan im Rahmen eines von der Baudirektion fest -
zusetzenden kantonalen Gestaltungsplans gemäss § 84 Abs. 2 PBG
möglich.

Der Festlegung des Standortes für das Jugendheim Triemenhof des
Vereins Zürcher Eingliederung stehen keine Ziele und Grundsätze der
Raumplanung entgegen. Der Triemenhof liegt in einer intakten Natur-
und Kulturlandschaft des kantonalen Landschaftsförderungsgebietes,
wonach insbesondere ästhetische und ökologische Gesichtspunkte zu
berücksichtigen sind. Im Rahmen der nachfolgenden Planungen und
Bewilligungsverfahren wird deshalb der Schonung des Landschaftsbil-
des besondere Beachtung zu schenken sein.

Die Änderung des regionalen Richtplanes Oberland betreffend die
Streichung des Gebiets für öffentliche Bauten und Anlagen für das Spi-
tal und Bezirksgebäude Pfäffikon, die Festlegung des Pflegezentrums
Geratrium als Ersatz für das Spital Pfäffikon sowie die Festlegung des
Jugendheimes Triemenhof in Hinwil ist rechtmässig, zweckmässig und
angemessen (§ 5 Abs. 1 PBG).

Auf Antrag der Baudirektion

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Die Änderung des regionalen Richtplanes Oberland (Siedlung und
Landschaft, Versorgung / Entsorgung / öffentliche Bauten und Anla-
gen) betreffend die Streichung des Gebiets für öffentliche Bauten und
Anlagen für das Spital und Bezirksgebäude Pfäffikon, die Festlegung
des Pflegezentrums Geratrium als Ersatz für das Spital Pfäffikon sowie
die Festlegung des Jugendheimes Triemenhof in Hinwil wird festgesetzt.

II. Die Änderung des regionalen Richtplanes Oberland steht bei den
Kanzleien der Regionsgemeinden und bei der Baudirektion (Amt für
Raumordnung und Vermessung, Stampfenbachstrasse 12, Zürich) je-
dermann zur Einsicht offen.

III. Dieser Beschluss ist von der Baudirektion gemäss § 6 lit. a PBG
im Dispositiv öffentlich bekannt zu machen.
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IV. Mitteilung an die Planungsgruppe Zürcher Oberland (PZO), Sekre-
tariat: Marti Partner Architekten und Planer AG, Hofackerstrasse 13,
8032 Zürich, die Kanzlei der Baurekurskommissionen, das Verwal-
tungsgericht sowie an die Volkswirtschaftsdirektion und die Baudirek-
tion.

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

Husi


